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Allgemeine Hinweise 
 

Auf dem gesamten Werksgelände gilt die StVo 

 Die Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge 
ist auf 10 km/h begrenzt. Auf der Zufahrts-
straße gilt das ausgewiesene Tempolimit. 

 Parken nur auf ausgewiesenen Parkplätzen. 

 Halteverbot in der Nähe von Hydranten und 
Feuerlöscheinrichtungen, sowie Schachtde-
ckel, Rettungswege und ausgewiesene Berei-
che. 

          

 Anmeldung und Einweisung 
 Vor Arbeitsbeginn beim Empfang anmelden 

und durch Auftraggeber einweisen lassen. 
 Sicherheitshinweise des Betriebes beach-

ten. 
 Nach Arbeitsende beim Empfang abmelden. 
 

 Während der Arbeit sind die erforderlichen 
Schutzausrüstungen zu tragen wie z. B.  Schutz-
brille, Gehörschutz, Handschuhe, Helm, Sicher-
heitsschuhe, Absturzsicherung, … 

           

Sicher arbeiten – das heißt arbeiten, ohne sich 
selbst und andere zu gefährden! 

Allgemeine Hinweise 
 

Verbote auf dem gesamten Werksgelände 

 Feuer und offenes Licht sind verboten! 

 Rauchverbot in den gekennzeichneten Berei-
chen beachten! 

 Verbot von berauschenden Mitteln! 

 Fotografier- und Filmverbot! 

 Zutritt für Unbefugte verboten! 

          

 Heißarbeiten (Schweißen, Brennen,  
Trennen, …) sowie Arbeiten bei denen mit 
Staubentwicklung zu rechnen ist, dürfen nur 
mit einem Erlaubnisschein für Heißarbeiten 
durchgeführt werden. 

 Bei Missachtung behalten wir uns vor:  
 Die entstehenden Kosten dem Verursacher 

weiter zu berechnen. 
 Den Mitarbeiter dem Werksgelände zu ver-

weisen.  

Bereich Druckguss / Kokillenguss 

 Stapler mit gelbem Blinklicht und flüssigem 
Aluminium haben Vorfahrt. 

 Warnung vor heißen Teilen.  

          

Brandschutz / Erste Hilfe 
 

 Vor Beginn Ihrer Arbeiten Informieren Sie sich 
über die Notfalleinrichtungen wie z.B. Feuerlö-
scher, Fluchtwege, … 

 Flucht- und Rettungswege freihalten  Fahr-
zeuge und Material nicht vor Flucht- und Ret-
tungswege, Türen, Tore, Elektroverteiler, Feuer-
löscheinrichtungen und Erste-Hilfe-Kästen 
abstellen. 

 Verhalten im Brandfall und bei Unfällen: 

Ruhe bewahren! 

1. Unfall melden 
 Wer meldet? 
 Was ist passiert und wo? 
 Wie viele Verletzte? 
 Welche Arten von Verletzungen? 
 Warten auf Rückfragen? 

2. Erste Hilfe 
 Absicherung des Unfallortes 
 Versorgung der Verletzten 
 Anweisungen beachten 

3. Weitere Maßnahmen 
 Ersthelfer anfordern! 
 Rettungsdienst einweisen!  
 Ansprechpartner benachrichtigen! 
 Verletzungen im Verbandsbuch eintra-

gen! 
 Jeder Unfall muss sofort den Vorgesetz-

ten gemeldet werden!
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Arbeitssicherheit 

 
 Fremdfirmenerklärung ausfüllen und Gefähr-

dungsanalyse durchführen. 

 Zutritts- und Aufenthaltsverbote für bestimmte 
Bereiche beachten und einhalten. 

 Eingesetzte Werkzeuge und Geräte müssen in 
einem sicheren Zustand sein. Elektrowerk-
zeuge und Geräte müssen nach DGUV-Vor-
schrift 3 geprüft sein. 

 Die Bestimmungen und Vorschriften der Be-
rufsgenossenschaft usw. sind einzuhalten. In-
formieren Sie sich über die Vorschriften, die 
für Ihre Arbeiten maßgeblich sind, bevor Sie 
die Arbeit innerhalb unseres Werkes aufneh-
men. 

 Beim Umgang mit Gefahrstoffen Kennzeich-
nungen beachten und Hinweise auf Ge-
brauchsanweisung einhalten. Lagerung und 
Transport von Gefahrstoffen nur in dafür vor-
gesehenen Lagern und Behälter. 

 Wer Flurförderzeuge, Mitgängerflurförder-
zeuge bedient, muss im Besitz eines gültigen 
Fahrerausweises nach DGUV Vorschrift 68 
sein. 

 Wer Hallenkrane bewegt muss nach DGUV 
Vorschrift 52 unterwiesen sein. 

 Wer Hebebühnen bewegt muss im Besitz eines 
gültigen Führerscheines nach DGUV-G308-008 
sein und die TRBS 2111/4 beachten.  

 Für die Benutzung betriebseigener Flurförder-
zeuge und Hallenkrane wird eine Beauftragung 
durch den Aufraggeber der jeweiligen handt-
mann-Firma benötigt. 

 Arbeitsbereiche absichern z.B. bei Arbeiten in 
Höhen oder bei Funkenflug. 

Wichtige Rufnummern 

 

 

 

 

 

 

 
Zentrale    +49 (0)7351 342 0 
AF/ELT/MB 1u.2/MGW/SV/Sys1u.2 

 

Zentrale MF     +49 (0)7351 45 0 

 

Betriebssicherheit 
Werkschutz         +49 (0)7351 342 2102 

 

Arbeitssicherheit 
Arbeitssicherheit        +49 (0)7351 342 2444 

 

Brandschutz 
Brandschutzbeauftragter     +49 (0)7351 342 2444 

 

Technische Dienste 
Auftragsannahme        +49 (0)7351 342 2222 
Gas, Wasser, Strom, Luft,  
Gebäude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen 

für  

Fremdfirmen 

 

 

 

 

 

 

 
Die ausführliche Betriebsordnung für 

Fremdfirmen kann beim Empfang  
eingesehen werden. 
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